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Aktenzeichen IV - 4 - 531.03 

bei Antwort bitte angeben 
 

Frau Heleine 

Telefon 0211 4566-269 

Telefax 0211 4566- 

doris.heleine@munlv.nrw.de 

Bodenschutz/Altlasten 

Berücksichtigung der natürlichen Schadstoffminderung bei der Altlas-
tenbearbeitung - Neufassung des LABO-Positionspapiers -  

 

Die Bund-/Länder-Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz (LABO) hatte be-
reits in 2005 ein Positionspapier zur "Berücksichtigung natürlicher 

Schadstoffminderungsprozesse bei der Altlastenbearbeitung" erarbei-
tet, dem die Umweltministerkonferenz (UMK) mit Umlaufbeschluss Nr. 
17/2005 zugestimmt hatte. Mit Erlass vom 02.11.2005 ist das Positi-
onspapier mit der Bitte um Beachtung im Vollzug in NRW eingeführt 
worden.  

Die Ergebnisse des Förderschwerpunkts "KORA - Kontrollierter na-

türlicher Rückhalt und Abbau von Schadstoffen bei der Sanierung kon-

taminierter Grundwässer und Böden" des Bundesministeriums für For-
schung und Technologie (BMBF) sind 2008 als übergeordnete Hand-
lungsempfehlung mit Methodensammlung und den branchenspezifi-
schen Leitfäden veröffentlicht worden. Mit Erlass vom 01.12.2008 hat-
te das MUNLV um Berücksichtigung der Leitfäden und der Handlungs-
empfehlung bei der Altlastenbearbeitung gebeten.  

Aufgrund der Erkenntnisse in KORA wurde das Positionspapier der 
LABO überarbeitet. Zunächst wurde der Anhang 1 „Empfehlungen zum 
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Vorgehen in der Praxis“ an den neuen Erkenntnisstand aus KORA an-
gepasst und im Hinblick auf den verwaltungstechnischen Vollzug präzi-
siert. Der überarbeiteten Fassung hat die Umweltministerkonferenz mit 
Umlaufverfahren Nr. 5/2009 zugestimmt. 

Anschließend wurde das Positionspapier um den Anhang 2 „Methodi-
sche Hinweise zur Prüfung der Voraussetzungen für die Durchführung 
von MNA“ erweitert. In der Erweiterung wird eine praxistaugliche Aus-
wahl von Methoden und Vorgehensweisen bereit gestellt, die als Aus-
wahlhilfe mit Blick auf die für ein MNA-Konzept zu prüfenden Voraus-
setzungen dienen können. Dabei wurden sowohl die in KORA erarbei-
teten Methoden als auch der sonstige Erkenntnisstand berücksichtigt. 
Der überarbeiteten Fassung vom 10.12.2009 hat die Umweltminister-
konferenz mit Umlaufverfahren Nr. 7/2010 zugestimmt und deren An-
wendung in den Ländern empfohlen. 

Die aktuelle Fassung des Positionspapiers kann von der Internetseite 
der LABO heruntergeladen werden 

(http://www.labo-deutschland.de/Aktuelles.html). 

Ich bitte um Beachtung des v. g. Positionspapiers der LABO im Voll-
zug. 

Der Erlass geht Ihnen parallel auch in elektronischer Form zu. 

 
Im Auftrag 
gez. Prof. Dr. König 


